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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

6446/ J betreffend Festsetzung der Sommerzeit, welche die Abge­

ordneten Dr. Puntigam und Kollegen am 20. April 1994 an mich 

richteten, stelle ich fest: 

Punkt 1 der Anfrage: 

Nach welchen Kriterien werden Beginn und Ende der Sommerzeit 

festgesetzt? 

Antwort: 

Der Beginn und das Ende der Sommerzeit werden in Österreich seit 

dem Jahr 1980 in Übereinstimmung mit den diesbezüglichen Rege­

lungen der EU festgelegt. 
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Gibt es eine empirische Erhebung darüber, wie der frühzeitige 

Beginn der Sommerzeit von der österreichischen Bevölkerung aufge­

nommen wird? 

Antwort: 

Ja. Das seinerzeitige Bundesministerium für Bauten und Technik 

hat im Jahr 1982 beim Institut für empirische Sozialforschung 

(IFES) eine Untersuchung der Akzeptanz der Sommerzeit in Öster­

reich in Auftrag gegeben. Nach deren Ergebnis ist die Bevölkerung 

mehrheitlich für die Sommerzeit. Die Auswirkungen der Sommerzeit 

wurden nur von den Landwirten als negativ empfund~n. 

Punkt 3 der Anfrage: 

Wie kann Österreich auf europäischer Ebene auf den Termin der 

Sommerzeit Einfluß nehmen? 

Antwort: 

Österreich konnte bisher und kann derzeit als Nicht-EU-Mitglied 

keinen Einfluß auf die Richtlinien der EU nehmen. 

Punkt 4 der Anfrage: 

Sehen Sie eine Möglichkeit, für das kommende Jahr die Sommerzeit 

so festzusetzen, daß diese beispielsweise erst Ende April/Anfang 

Mai beginnt und gleichzeitig mit dem Schulbeginn im September 

endet? 

Antwort: 

Nein. Für die Festlegung der Sommerzeit in den Jahren 1995 bis 

1997 liegt bereits der Entwurf einer Siebten Richtlinie des Rates 
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der EU zur Regelung der Sommerzeit vor. Darin sind folgende 

Termine vorgesehen: 

Im Kalenderjahr 1995 beginnt die Sommerzeit am 26. März 1995 und 

endet am 24. September 1995. 

Im Kalenderjahr 1996 beginnt die Sommerzeit am 31. März 1996 und 

endet am 27. Oktober 1996. 

Im Kalenderjahr 1997 beginnt die Sommerzeit am 30. März 1997 und 

endet am 26. Oktober 1997. 
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